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B E K A N N T M A C H U N G

Bebauungsplan Nr. 65.2 “Ortsdurchfahrt Lohne, Änderung und Erweiterung”

Der Rat der Gemeinde Wietmarschen hat in seiner Sitzung am 28.05.2009 gemäß § 13 a i.V.m. § 10 des
Baugesetzbuches (BauGB) den Bebauungsplan Nr. 65.2 “Ortsdurchfahrt Lohne, Änderung und Er-
weiterung” als Satzung beschlossen.

Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes liegt im Ortsteil Lohne, östlich der “Hauptstraße” und
umfasst das Grundstück “Hauptstraße 23".

Der vorgenannte Bebauungsplan einschließlich der Begründungen kann im Rathaus der Gemeinde
Wietmarschen im Ortsteil Lohne, Hauptstraße 62, Zimmer 201, 49835 Wietmarschen, während der
Dienststunden von jedermann eingesehen werden. Jedermann kann über den Inhalt dieser Bebauungs-
planänderungen auch Auskunft verlangen.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der vorgenannte Bebauungsplan in Kraft.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs.
2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächen-
nutzungsplanes sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges unbeacht-
lich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber
der Gemeinde Wietmarschen unter Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhaltes geltend
gemacht worden sind.

BANKKONTEN BLZ KONTO-NR. IBAN BIC

Kreissparkasse W ietm arschen (267 500 01) 12 000 022 DE27 2675 0001 0012 0000 22 NOLADE21NOH

Volksbank Lingen, Zwgst. Lohne (266 600 60) 4403 822 400 DE58 2666 0060 4403 8224 00 GEN0DEF1LIG

Oldenburgische Landesbank Lohne (267 200 28) 6561 131 101 DE68 2802 0050 6561 1311 01 OLBODEH2

Postbank Hannover (250 100 30) 331 725-305 DE35 2501 0030 0331 7253 05 PBNKD EFF



Seite -2- zum Schreiben vom 26. Januar 2012

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch
den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen
entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.

Wietmarschen, den 26.01.2012

gez. Eling
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